TOP 5.2.1

Stadt Braunschweig 18-09023-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme
offentlich

Betreff:
Sparkassen-Automat im Hauptbahnhof Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 09.11.2018
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 21.11.2018 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Stadtbezirksrat 132 Viewegsgarten-Bebelhof hatte mit Beschluss vom 19. September
2018 um Prifung gebeten, ob im Gebaude des Braunschweiger Hauptbahnhofs ein Automat
der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) aufgestellt werden kann.

Dem entsprechend hat die Verwaltung Kontakt mit der BLSK aufgenommen. Von dort wurde
mitgeteilt, dass die flir das Bahnhofsgebaude zustandige DB Station & Services Nord AG die

seitens der BLSK angefragte Aufstellung eines EC-Cash-Gerates mit der Begriindung, dass
im Gebaude bereits zwei entsprechende Gerate vorhanden sind, abgelehnt hat.

Leppa

Anlage/n:
keine
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TOP 6.1

Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 132 A 18..'094.94
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Poller am Gehweg SchillstraBe

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 09.11.2018
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof o}
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, zu priufen, inwieweit das Befahren des Gehwegs in der
SchillstralRe (stadtauswarts) zwischen MentestralRe und Helmstedter Stral3e unterbunden
werden kann - ggf. durch die Aufstellung von Pollern.

Sachverhalt

Wir wurden von Anwohnern auf den Missstand hingewiesen, dass der Gehweg in dem
genannten Bereich (vgl. auch Foto) verstarkt durch Kfz befahren wird. Dies war anscheinend
eine Begleiterscheinung im Zusammenhang mit der Sanierung der Helmstedter Stral3e.
Diese Beeintrachtigung musste eigentlich mit dem Abschluss der Sanierung beendet sein.
Auch das zeitweise Befahren des Gehwegs durch die Kfz von Handwerkern, die in den
anliegenden Hausern tatig sind, kann man akzeptieren. Aber das Befahren des Gehwegs
Uber die Dauer der Bauarbeiten hinaus durch Anwohner oder zum Parken sollte nicht
hingenommen werden (vgl. Foto 2). Ggf. mussen Poller in dem dargestellten Bereich
errichtet werden.

gez.
Sarah Maier
Fraktionsvorsitzende

Anlagen:
2 Fotos
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 132 A 18..'094.95
ntrag (6ffentlich)

Betreff:

Offizielles Hinweisschild flir Stadtgarten

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.11.2018
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof O
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, den Stadtgarten im Bebelhof von der Salzdahlumer Stralde her
durch eine Beschilderung auszuweisen, damit dieser von Besucherinnen und Besuchern, die
nicht aus dem Quartier kommen, leichter zu finden ist. Zur Finanzierung der Beschilderung
kénnen Mittel aus dem Bezirksratsbudget verwendet werden.

Sachverhalt:

Der Stadtgarten wird von der Bevdlkerung sehr gut angenommen und bereichert mit seinen
Angeboten in der Schefflerstra3e auch das Quartier Bebelhof. Der Stadtbezirksrat hat den
Stadtgarten daher immer gerne unterstitzt.

Die Besucherinnen und Besucher werden vielfach von der VHS angesprochen und kommen
aus der gesamten Stadt. Leider fehlt jegliche Wegweisung zum Stadtgarten fiir Kfz- oder
Radverkehr. Durch entsprechende Hinweisschilder ware der Stadtgarten besser zu finden.
Vielleicht Iasst sich das ebenso leicht realisieren wie die Wegweisung zum Garten ohne
Grenzen - vgl. den Antrag des Stadtbezirksrats 310 - Westliches Ringgebiet unter Vorlage
17-05534.

gez.
Sarah Maier
Fraktionsvorsitzende

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig 18-08567
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Knotenpunkte Helmstedter StraBe/Altewiekring und
LeonhardstraBe/Altewiekring

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 02.11.2018
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung) 14.11.2018 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 21.11.2018 o]
(Anhdérung) .
Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 04.12.2018 O
Beschluss:

,Der Planung und der Umgestaltung des Knotenpunkts Helmstedter Stralle/Altewiekring in
der Variante 3 und der Anpassung der Verkehrsfuhrung am Knotenpunkt
Leonhardstralie/Altewiekring wird zugestimmt.®

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich aus § 76 (3)
Satz 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 Ziff. 4 lit. a Hauptsatzung. Im Sinne dieser
Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung Uber das Verkehrskonzept
Helmstedter Stral’e um einen Beschluss Uber Verkehrsplanungen, deren Auswirkungen Uber
den Stadtbezirk hinausgehen und fir die der Planungs- und Umweltausschuss
beschlusszustandig ist.

Anlass

Mit Abschluss der Baumaflnahmen auf der Helmstedter StralRe/Leonhardstrale/Schillstralle
Ende 2018 ist eine Anpassung des Knotenpunkts Helmstedter Stralle/Altewiekring
erforderlich.

Entsprechend dem Beschluss vom 8. Juli 2016 (DS 15-00276-01) wird am Knotenpunkt
Helmstedter StralRe/Georg-Westermann-Allee die Einfahrt in die Helmstedter Stral3e in
Fahrtrichtung stadteinwarts durch das Verkehrszeichen 267 ,Verbot der Einfahrt” untersagt.

Eine Einfahrt vom Altewiekring in die Helmstedter Stral’e zwischen Altewiekring und Georg-
Westermann-Allee ware bei Belassung der bestehenden Einbahnstralienregelung von
keinem Ende dieses Abschnitts mehr moglich. Um die ErschlieBung der Helmstedter Stralle
auf dem Abschnitt Altewiekring - Georg-Westermann-Allee zu gewahrleisten, ist eine
Anpassung des Knotenpunkts Altewiekring/Helmstedter Stralle oder des Knotenpunkts
Helmstedter StralRe/Georg-Westermann-Allee erforderlich.
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Planungsziele
Im Zuge der Planung des BraWoParks und der damit verbundenen verkehrsplanerischen

Anderungen hat der Verwaltungsausschuss am 8. Juli 2014 (DS 16694/14) folgenden
Beschluss gefasst:

,Die im Verkehrsentwicklungsplan vorgesehene Verlagerung des Verkehrs von der
Helmstedter Stral3e auf die Schillstral3e ist weiterzuverfolgen. Die dazu erforderlichen
Einzelplanungen sind vorzunehmen.*

Am 8. Juli 2016 (DS 15-00276-01) hat der Planungs- und Umweltausschuss dem Umbau der
Helmstedter Stral’e zwischen Schillstralle und Georg-Westermann-Allee und der
Leonhardstralle zugestimmt. Im Zuge der Verkehrsverlagerung von der Helmstedter Stralie
auf die SchillstralRe erhalten die Helmstedter StralRe ndrdlich der Schillstrale und die
Leonhardstrale aulderhalb des Rings eine geringere verkehrliche Bedeutung. Sie dienen
nicht mehr dem Durchgangsverkehr, sondern iberwiegend der ErschlieRung.

Daher sind Anpassungen an den Knotenpunkten Helmstedter Strae/Altewiekring und
Leonhardstralie/Altewiekring erforderlich.

Die Umgestaltung der Helmstedter Stral’e zwischen Kastanienallee und Georg-Westermann-
Allee und die damit einhergehende Neuordnung der Parkflachen sind nicht Teil dieser
Vorlage. Hier besteht die Moglichkeit, zunachst die Entwicklung der neuen Situation
abzuwarten und zu einem spateren Zeitpunkt in enger Abstimmung mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern Uber eine (beitragspflichtige) Umgestaltung zu beraten.

Helmstedter StraBe/Altewiekring

Aufgrund des Bedeutungsverlustes der Helmstedter Stral3e im Abschnitt Georg-
Westermann-Allee - Altewiekring kann dieser Stra3enabschnitt in die vorhande Tempo-30-
Zone integriert werden. Die Tempo-30-Zone wird gemaf der Darstellung in Anlage 1
ausgeweitet, so dass die Helmstedter Stralle und die Kurze Stral3e in die umliegenden
Geschwindigkeitsbegrenzungen integriert werden. Bestehende verkehrsberuhigte Bereiche
bleiben davon unberihrt. Die Leonhardstral3e, der Altewiekring, die Georg-Westermann-
Allee und die Herzogin-Elisabeth-Stral3e sind als Vorfahrtsstraf3en nicht Teil der Tempo 30-
Zone. Dort gelten weiterhin die streckenbezogenen Hochstgeschwindigkeiten.

Fir die Umgestaltung des Knotenpunkts Altewiekring/Helmstedter Strale ergeben sich
grundsatzlich drei Varianten:
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TOP 7.
Variante 1: Vollsignalisierung

Die EinbahnstralRenregelung in der Helmstedter Strale auf dem Abschnitt Altewiekring -
Georg-Westermann-Allee wird aufgehoben, so dass eine Einfahrt vom Altewiekring moglich
ist. Am Knotenpunkt Altewiekring/Helmstedter Stral3e sind von beiden Abschnitten der
Helmstedter Stralde alle Fahrtrichtungen auf den Altewiekring maoglich.

Vom Altewiekring aus kénnen bei Erhalt der aktuellen StraRenraumaufteilung keine
Linksabbiegefahrstreifen angelegt werden. Um Linksabbiegestreifen aus beiden

Fahrtrichtungen des Altewiekrings zu schaffen, mussten die Parkstreifen entfallen und die
angrenzenden Baume gefallt werden.

Der Radweg entlang der Helmstedter Stra3e zwischen Georg-Westermann-Allee und

Altewiekring wird nicht benutzungspflichtig sein, bendtigt jedoch weiterhin eine Furt und eine
Signalisierung am Knotenpunkt.

Am Knotenpunkt Helmstedter Stral’e/Georg-Westermann-Allee ist die Einfahrt in die

Helmstedter Stralle entsprechend dem Beschluss vom 8. Juli 2016 (DS 15-00276-01)
verboten.

Die zukunftigen Abbiegebeziehungen der Variante 1 sind in folgender Abbildung dargestellt:
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Vorteile:

Alle Fahrtrichtungen von der Helmstedter StralRe auf den Altewiekring sind moglich und fur
die Erschlielfung sind wenige Umwege nétig.

Nachteile:

Durchgangsverkehr aus dem Bereich Innenstadt Gber die Helmstedter Stralie stadtauswarts

ware mdglich. Dies wirkt dem Ziel der Reduzierung der Verkehrsstarke auf diesem Abschnitt
der Helmstedter Stralle entgegen.
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Variante 2: Sackgasse

Der auflerhalb des Rings liegende Teil der Helmstedter Stralle wird am Knotenpunkt
Altewiekring/Helmstedter Strale zu einer Sackgasse umgebaut. Der Mittelstreifen des
Altewiekrings wird Uber die Kreuzungsflache verlangert und verschlossen.

Die Lichtsignalanlage wird nur noch flr die Sicherung des FuR3gangerquerverkehrs auf der
nordlichen Furt verwendet und entsprechend zurlickgebaut, da eine Verkehrszahlung vom
Marz 2018 eine deutlich starkere Nutzung der ndrdlichen Furt durch FuRganger ergab. Die
sudliche Fufigangerfurt bleibt als unsignalisierte Querungsmaglichkeit erhalten.

Eine Durchlassigkeit des Mittelstreifens fur den Radverkehr wird vorgesehen wie z.B. am
Knotenpunkt Altewiekring/Fasanenstrale. Der Radweg entlang der Helmstedter Stral3e wird
an den notwendigen Stellen auf einer Lange von 10 bis 15 m zurtickgebaut, da die Furten

und Signalgeber zurtickgebaut werden. Der Radverkehr wird zuklinftig im Mischverkehr auf
der Fahrbahn geftuhrt.

Am Knotenpunkt Helmstedter Stralle/Georg-Westermann-Allee wird die Einfahrt in die

Helmstedter Stralle entgegen dem Beschluss vom 8. Juli 2016 (DS 15-00276-01) nicht
verboten, um die ErschlieRung zu ermdglichen.

Die zukinftigen Abbiegebeziehungen der Variante 2 sind in folgender Abbildung dargestellt:
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Vorteile:

Der Durchgangsverkehr Uber die Helmstedter Strale auf dem Abschnitt Altewiekring —
Georg-Westermann-Allee wird verhindert.

Erhéhung der Leistungsfahigkeit des Knotenpunkts Altewiekring/Helmstedter Stralte durch
Wegfall der Geradeausfahrer und Linksabbieger aus der Helmstedter Strale.

Starke Verkehrsberuhigung in beiden Abschnitten der Helmstedter Stralle.

Nachteile:

Durch die Umgestaltung des sldlichen Abschnitts der Helmstedter StraRe zur Sackgasse
gibt es eine starke Einschrankung der Fahrtbeziehungen von der Helmstedter StralRe auf
den Altewiekring. Dadurch werden sich Ausweichverkehre z.B. (iber St.-Leonhards-Garten
oder Georg-Westermann-Allee mit teilweise grolReren Umwegen einstellen.

Die ErschlieBung der Helmstedter Stralle auf dem Abschnitt Altewiekring - Georg-
Westermann-Allee mit dem motorisierten Verkehr erfolgt Gber die Kastanienallee/Georg-
Westermann-Allee und die SchillstralRe.

Im Bereich der Sackgasse muss eine Wendemdglichkeit geschaffen werden, wodurch dort

keine neuen Stellplatze geschaffen werden konnen. Der Platz reicht jedoch nicht fiir eine
Wendemaoglichkeit fiir Millfahrzeuge aus.
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TOP 7.
Variante 3: Mittelstreifen

Am Knotenpunkt Helmstedter Stralle/Altewiekring wird der Mittelstreifen des Altewiekrings
wie in Variante 2 iber die Kreuzungsflache verlangert und flir den motorisierten Verkehr
verschlossen.

In der neuen Knotenpunktgestaltung werden weniger Fahrstreifen auf der Helmstedter
Stralte notwendig sein, wodurch neue Pkw-Stellplatze am Fahrbahnrand verfligbar sein
werden. Am Knotenpunkt Helmstedter StralRe/Georg-Westermann-Allee ist die Einfahrt in die

Helmstedter Stral3e entsprechend dem Beschluss vom 8. Juli 2016 (DS 15-00276-01)
verboten.

Eine Durchlassigkeit des Mittelstreifens fur den Radverkehr wird vorgesehen wie z. B. am
Knotenpunkt Altewiekring/Fasanenstrale. Der Radweg entlang der Helmstedter Stral3e wird
an den notwendigen Stellen auf einer Lange von 10 bis 15 m zurtickgebaut, da die Furten

und Signalgeber zurtickgebaut werden. Der Radverkehr wird zuklinftig im Mischverkehr auf
der Fahrbahn geftuhrt.

Die Lichtsignalanlage wird nur noch flr die Sicherung des Fu3gangerquerverkehrs auf der
ndrdlichen Furt des Altewiekrings verwendet und entsprechend zuriickgebaut, da eine
Verkehrszahlung vom Mérz 2018 eine deutlich starkere Nutzung der nérdlichen Furt durch

FuRganger ergab. Die sudliche Fugangerfurt bleibt als ungesicherte Querungsmoglichkeit
bestehen.

Die zukiinftigen Abbiegebeziehungen der Variante 3 sind in folgender Abbildung dargestellt:
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Vorteile:

Durchgangsverkehr Uber die Helmstedter Stral3e auf dem Abschnitt Altewiekring — Georg-
Westermann-Allee wird verhindert.

Durch den Wegfall der Geradeausfahrer und Linksabbieger aus der Helmstedter Strale wird
die Leistungsfahigkeit des Knotenpunkts Altewiekring/Helmstedter Strale erhoht.

Durch die Reduzierung der Anzahl der Fahrstreifen auf der Helmstedter Stral3e ostlich des
Altewiekrings kénnen zusatzlich Pkw-Stellplatze angelegt werden.

Nachteile:

Die Fahrtbeziehungen von der Helmstedter Stralte auf den Altewiekring werden
eingeschrankt, da das Linksabbiegen entfallt.
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TOP 7.
Variantenabwéagung:
Um einerseits eine hohe Verkehrsverlagerung weg von der Helmstedter Stral’e im Bereich
Altewiekring - Georg-Westermann-Allee zu erreichen und andererseits die Erschliefung mit
moglichst geringen Umwegen zu ermoglichen, wird die Variante 3 fir den Umbau des
Knotenpunkts Altewiekring/Helmstedter Stral’e zum Beschluss vorgeschlagen. Siehe dazu
Anlage 2.
Damit entfallen der Geradeaus- und Linksabbiegekraftfahrzeugverkehr aus der Helmstedter
Stralle. Ein Wegfall der Linksabbiegemdglichkeit von der Helmstedter Stral’e aus der
Innenstadt kommend auf den Altewiekring ist als vertretbar einzuordnen, da die
Linksabbiegemdglichkeit nur gering genutzt wird.
Eine Verkehrserhebung vom Marz 2018 ergab, dass in der morgendlichen Spitzenstunde 26
Kraftfahrzeuge diese Abbiegemdglichkeit nutzen. In der Spitzenstunde des Nachmittags sind
es 45 Kraftfahrzeuge. Alternativ besteht die Mdglichkeit, den Altewiekring von der Innenstadt
Uber die Kastanienallee zu erreichen.

Altewiekring/LeonhardstraBBe

Durch die Verkehrsverlagerung von der Helmstedter Stral’e auf die Schillstralle erhdhen sich
die Verkehrsstarken auf dem Ring bzw. Leonhardplatz. Mit der heutigen Schaltung der
Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Altewiekring / Leonhardstral3e kann dieser zusatzliche
Verkehr nur bedingt leistungsfahig abgewickelt werden. Die Griinzeit des
Geradeausverkehrs Richtung Norden wird wesentlich durch die Griinzeit und
Sicherheitszeiten des Linksabbiegers vom Altewiekring kommend in Richtung
LeonhardstralRe — Stadtauswarts reduziert. Die derzeitige baustellenbedingte Sperrung
dieses Linksabbiegers und die daraus resultierende gewonnene Grinzeit fir den Verkehr
Richtung Norden, I&sst eine leistungsfahige Abwicklung der zukinftigen Verkehre aus der
Schillstrale zu.

Um die Leistungsfahigkeit des Knotenpunkts dauerhaft zu erhéhen, wird das Linksabbiegen
vom Altewiekring in die LeonhardstralRe unterbunden. Dafiur wird der Linksabbiegestreifen zu
einem Geradeausfahrstreifen und der kombinierte Rechts- und Geradeausfahrstreifen zu
einem Rechtsabbiegestreifen. Zukinftig wird es zwei Geradeausfahrstreifen und einen
Rechtsabbiegestreifen vom Altewiekring auf den Leonhardplatz geben, wodurch sich die
Leistungsfahigkeit des Geradeausverkehrs erhdhen wird. Siehe dazu Anlage 3.

Die ErschlieBung der Georg-Westermann-Allee vom Altewiekring ist Uber die Helmstedter
Strale und die Kastanienallee gegeben. Das Linksabbiegen vom Altewiekring in die
Kastanienallee stadtauswarts wird seit Marz 2018 durch eine besondere Signalisierung
gesichert.

DarlUber hinaus wird mit dieser Mallnahme das Ziel der Verlagerung des Verkehrs auf die
Schillstralle gestarkt.

Finanzierung
Die Kosten fiir die Umgestaltung der Knotenpunkte belaufen sich auf ca. 40.000 €.

Haushaltsmittel stehen zur Verfugung.

Leuer

Anlage/n:

1. Lageplan erweiterte Tempo-30-Zone
2. Plan Altewiekring/Helmstedter Stral3e
3. Plan Altewiekring/Leonhardstralle
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Anlage 1: Tempo 30-Zone

Tempo 30-Zone

Stadt Braunschweig FB Tiefbau und Verkehr

Bearbeitet: Martens
Stand: 31. Juli 2018

Abt. Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement
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Art der Anderung:

Stadt

Braunschweig

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Abt. Verkehrsplanung

Bohlweg 30

HE-Str_Altewiekring

Legende

38100 Braunschweig :1:::;::51:
MaRstab:

Altewiekring / Helmstedter StralRe |1 .500
Blatt Nr.:

Anderung der Verkehrsfiihrung

Markierung neu

Markierung im
Bestand

Betonpflaster,
grau

Planart:
Datum: Name: .
Braunschweig, den. . . . . .

bearbeitet Martens geprift:

gezeichnet 31.07.2018 Jagieniak
Kartengrundlagen:

mitgez.: Stadtgrundkarte ' der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte »
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Anlage 3: Altewiekring / LeonhardstralRe Anderung der Verkehrsfithrung

— = - Markierung neu Bearbeitet: Méartens / Jagieniak
Stand: 27. Juli 2018
Maf3stab: 1:500

Stadt Braunschweig FB Tiefbau und Verkehr Abt. Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement
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TOP 71

Stadt Braunschweig 18-08567-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Knotenpunkte Helmstedter StraBe/Altewiekring und
LeonhardstraBe/Altewiekring

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 09.11.2018
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung) 14.11.2018 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 21.11.2018 o]
(Anhdérung) .
Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 04.12.2018 O
Beschluss:

,Der Planung und der Umgestaltung des Knotenpunkts Helmstedter Stralle/Altewiekring in
der Variante 3 und der Anpassung der Verkehrsfuhrung am Knotenpunkt
Leonhardstralie/Altewiekring wird zugestimmt.*

Sachverhalt:

Anlass der Ergdnzungsvorlage

Am 23.10.2018 hatte die Verwaltung die Offentlichkeit Giber die Medien eingeladen, um die
Planung der Knotenpunkte zu erlautern, Fragen zu beantworten und mit den Blrgerinnen
und Blrgern zu diskutieren. Die Veranstaltung fand im Grol3en Sitzungssaal des Rathauses
statt, ca. 15 Burgerinnen und Blrger waren gekommen. Die sachliche und konstruktive
Diskussion hatte folgende Schwerpunkte:

= Es gab eine Vielzahl von inhaltlichen Verstandnisfragen, die sich vorrangig um die
zuklnftige Verkehrsfiihrung und die Abbiegebeziehungen drehten, die beantwortet
wurden.

= Ein Blrger formulierte die Sorge, dass weiterhin Schleichverkehr durch das Gebiet
St.-Leonhards-Garten in Richtung Georg-Westermann-Allee flieRen wird und schlug eine
Sackgassenldésung vor.
Diese Sorge teilt die Verwaltung nicht, da durch den Abschluss der Baumal3nahmen in
der Leonhardstral3e die Verkehrsfiihrung in Richtung Georg-Westermann-Allee liber die
Leonhardstral3e die kiirzere und schnellere sein wird.

= Ein Blrger beflirchtet, dass trotz zukinftigem Linksabbiegeverbot vom Ring in die
Leonhardstralle weiterhin Fahrzeugfiihrer dort illegal links abbiegen werden. Er schlagt
daher vor, das Linksabbiegeverbot baulich zu unterstitzen.
Die Verwaltung hat diesen Vorschlag im Nachgang zur Biirgerinformation gepriift.
Aufgrund der Geometrie des Knotenpunktes ist es nur begrenzt méglich, baulich etwas
zu ergédnzen. Es wird aber eine Sperrfldche in Verldngerung der nérdlichen Mittelinsel
markiert, um die neue Verkehrsfiihrung zu verdeutlichen.
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Ein Burger fragt, ob die FuRgangersignalanlage zukilnftig in einem Zuge, also Uber beide
Fahrtrichtungen hinweg, gequert werden kann.
Es ist vorgesehen, dass die Signalsteuerung so angepasst wird, dass dieses Ziel unter
Berticksichtigung der Abhéngigkeiten mit den angrenzenden Signalanlagen (,Griine
Welle®) erreicht wird.

Ein Burger regt an, die zuklinftige Rechtsabbiegespur vom Altewiekring in die
Leonhardstralie zusatzlich fur Busse in Geradeausrichtung freizugeben.

Die Verwaltung hat diesen Vorschlag im Nachgang zur Blirgerinformation geprtift.
Danach ist eine Umsetzung nicht mdglich, da im weiteren Verlauf des Leonhardplatzes
der Strallenraum hinter der Kreuzung im Bereich der Ful3géngerfurt nicht ausreichend
breit ist.

Mehrere Blrger regten an, die Uberdrtlichen Ziele ,Marienstift* und ,Westermann-Verlag*
explizit auszuschildern, um Ortsunkundigen das Auffinden dieser Ziele zu erleichtern.
Die Verwaltung hat diesen Vorschlag im Nachgang zur Biirgerinformation gepriift und
wird die genannten Ziele in die zuklinftig neue Wegweisung aufnehmen.

Daruber hinaus wurden Fragen zu den derzeit laufenden BaumalRnahmen an der
Leonhardstrale und Helmstedter Stralte sowie allgemeine Verkehrsfragen das Umfeld
betreffend, beantwortet.

Grundsatzliche Kritik an den Malinahmen wurde nicht vorgetragen. Vielmehr hat die
Verwaltung den Eindruck gewonnen, dass die vorgestellten Planungen auf Zustimmung
gestolRen sind.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-09419
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Wettbewerb Hauptbahnhof Umfeld

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 09.11.2018
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 21.11.2018 o]
(Vorberatung) .
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 04.12.2018 0]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 11.12.2018 N
Beschluss:

Der Auslobung eines zweiphasigen stadtebaulichen Ideenwettbewerbs in Kooperation mit
der DB und der Hansainvest, vertreten durch Fa. Wertgrund, wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung uber
die Durchflihrung eines stadtebaulichen Wettbewerbes um eine Angelegenheit, tber die we-
der der Rat oder die Stadtbezirksrate zu beschliel3en haben noch der Hauptverwaltungsbe-
amte zustandig ist. Die Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses wurde auch
nicht auf einen Ausschuss gem. § 6 der Hauptsatzung Ubertragen. Es bleibt daher bei der
Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Fur den Hauptbahnhof und das Umfeld soll ein zweiphasiger stadtebaulicher Ideenwettbe-
werb ausgelobt werden.

Ziel ist eine geordnete stadtebauliche Entwicklung der Flachen zwischen dem Gelande
BraWoPark und der Salzdahlumer Stral3e und westlich der Kurt-Schumacher-Stral3e bis zur
Einmindung Ottmerstralle, exklusive der Flachen des Parks Viewegs Garten. Der
Wettbewerb soll Entwirfe fir die Schaffung eines Bahnhofsumfelds liefern, das den
Hauptbahnhof zum zentralen stadtebaulichen Element macht und den Weg in die Innenstadt
aufwertet. Der Park Viewegs Garten soll Gber das Grundstiick des Atrium-Bummel-Centers
besser fur die umliegende Bevdlkerung zuganglich gemacht werden.

Das Wettbewerbsgebiet ist in Anlage 1 dargestellt.
Ausloberin ist die Stadt Braunschweig.

Eine Kostenaufteilung entsprechend der Flachenanteile zwischen der Stadt, der Hansainvest
(Eigentuimerin ABC) und der DB soll vereinbart werden. Vorgesehen ist, die Flachenanteile
fur zukinftige StralRenverkehrsflachen nicht in Ansatz zu bringen. Die geschatzten Kosten flr
Preisgelder, Wettbewerbsbetreuung und Modellbau werden ca. 120.000 € betragen. Weitere
Kosten kénnen durch Honorare fiir Jurymitglieder etc. hinzukommen. Der voraussichtliche
stadtische Anteil von ca. 70.000 € ist im Haushalt 2019 unter 1.51.5111.01.02 vorhanden.
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Der Ablauf des Wettbewerbs ist wie folgt vorgesehen:

Eine erste Jurysitzung gibt Hinweise an die Bearbeiter und die zweite Jurysitzung pramiert
einen Siegerentwurf. Dieser soll - wenn mdglich - als Grundlage fur die weitere Entwicklung
des Gebietes mit hochbaulichen Realisierungswettbewerben dienen.

Die Fa. Wertgrund als Vertreterin der Hansainvest und die DB sind mit der Auslobung des
Wettbewerbs einverstanden.

Uber die Kostenverteilung und den Ablauf des Verfahrens soll eine Rahmenvereinbarung
abgeschlossen werden.

Die politischen Gremien werden Uber den Fortgang des Verfahrens und die Ergebnisse
regelmafig informiert.

Leuer

Anlage/n:
Wettbewerbsgebiet
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Stadt Braunschweig 18-09101
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Abrechnung von StraBenbaumaRhahmen
- Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung -

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 05.10.2018
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhérung) 30.10.2018 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 07.11.2018 o]
(Anhdérung) .
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Anhdrung) 20.11.2018 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 21.11.2018 o]
(Anhdrung) .
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbiuittel (Anhérung) 21.11.2018 @)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 22.11.2018 o]
(Anhérung) )
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhdrung) 28.11.2018 O
Bauausschuss (Vorberatung) 04.12.2018 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.12.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.12.2018 o]
Beschluss:

,Gemal § 3 Abs. 2 und § 9 der Stralenausbaubeitragssatzung (ABS) der Stadt
Braunschweig vom 11. Mai 2010 in der jetzt geltenden Fassung wird flr den Ausbau der
nachfolgend unter Ziffer | aufgefuhrten Stralen die Aufwandsspaltung und fur die unter
Ziffer 1l aufgefihrten Stralen die Abschnittsbildung und Aufwandsspaltung beschlossen.*

I. Aufwandsspaltung

1.1 Rebenring
Erneuerung der Fahrbahndecke der Verkehrsanlage ,Rebenring“ zwischen

Hamburger Stralle und Hagenring

1.2 Kornerstralle
Erneuerung der Fahrbahndecke der Verkehrsanlage ,Koérnerstral3e*

1.3 Berliner Stral’e
Erneuerung der Fahrbahndecke der Verkehrsanlage ,Berliner Stralle* zwischen
Querumer Strafde und Friedrich-Voigtlander-Stralte (stdlich der Stadtbahngleise)

1.4 GeiteldestralRe
Erneuerung der Fahrbahndecke der Verkehrsanlage ,Geiteldestralle” zwischen
OD-Grenze (K 63, Abschnittsnummer 20, Station 0,752) und Am Friedhof
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1.5 Werder
Erneuerung der Fahrbahndecke der Verkehrsanlage ,Werder* (Nord-/Stidachse)

1.6 Donaustrale
Erneuerung der Fahrbahndecke und der Radwegdecke der Verkehrsanlage
,Donaustralle“ zwischen Friedrich-Seele-Stralle und Am Lehmanger (6stlich der
Stadtbahngleise)

1.7 Donaustralle
Erneuerung der Fahrbahndecke und der Radwegdecke der Verkehrsanlage ,Donau-
stralle” zwischen An der Rothenburg und Isarstral’e (westlich der Stadtbahngleise)

1.8 Lichtenberger Stralte
Erneuerung der Fahrbahndecke der Verkehrsanlage ,Lichtenberger Stralle®

Il. Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung

2.1 Helmstedter Stralke
Erneuerung der sidlichen Radwegdecke der Verkehrsanlage ,Helmstedter Stralle®
zwischen Pillaustrafle und Am Hauptgtiterbahnhof

2.2 St.-Ingbert-Stralke
Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,St.-Ingbert-Stralle® zwischen Merziger
Stralde und In den Rosenackern

Begrindung:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG i. V. m.

§ 3 Abs. 2 Satz 3 der StralRenausbaubeitragssatzung. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnormen
handelt es sich bei der Vorlage Uber die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung um einen
Beschluss, fur den der Rat zustandig ist.

Aufwandsspaltung:

Von der Mdglichkeit, StralRenausbaubeitrage fur einen Teil der Strale Uber einen
Aufwandsspaltungsbeschluss zu erheben, war in der Vergangenheit abgesehen worden, da
grundséatzlich ohne einen entsprechenden Aufwandsspaltungsbeschluss auch keine
Verjahrungsfristen fur die StraRenausbaumaflnahmen zu laufen begannen.
Einnahmeverluste konnten damit nicht entstehen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. Marz 2013 — 1 BvR 2457/08 —
entschieden, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich nicht zeitlich unbegrenzt nach Erlangen
des Vorteils festgesetzt werden kdénnen. Dem Gesetzgeber obliegt es, einen Ausgleich zu
schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Beitragen flr solche Vorteile
einerseits und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann Klarheit zu
erlangen, ob und in welchem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden kann.

Der niedersachsische Landesgesetzgeber hat das Niedersachsische
Kommunalabgabengesetz (NKAG) vom 20. April 2017 daher durch § 11 Absatz 3 Nr. 1
NKAG erganzt. Hiernach ist die Festsetzung eines Beitrages auch dann nicht mehr zulassig
ist, wenn das Entstehen der Vorteilslage (Zeitpunkt der technischen Herstellung) mindestens
20 Jahre zuruckliegt. Liegt der Zeitpunkt der Vorteilslage mehr als 20 Jahre zurlck, konnen
die Beitrage nicht mehr erhoben werden, selbst wenn die eigentlichen Verjahrungsfristen
aufgrund fehlender Ratsbeschlisse Uber die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung noch
nicht laufen.
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Lediglich bei der Erneuerung der VerschleiRdecke einer Fahrbahn (4 cm) handelt es sich um
eine beitragsfreie Mallnahme der Instandhaltung. Das Ersetzen der gesamten
(Fahrbahn)decke jedoch einschlie3lich der Binderschicht unterhalb der Verschleilddecke
stellt eine beitragsfahige MaRnahme dar. Bei den 0. g. Deckenerneuerungen in der
Fahrbahn und im Radwegbereich handelt es sich um derartige
strallenausbaubeitragspflichtige Malnahmen. Das eigenstandige Stadtbahngleis teilt die
Berliner Stral’e und die Donaustral3e in getrennt zu betrachtende Seiten (Nr. 1.3, 1.6 und
1.7).

Aufgrund der neuen o. g. niedersachsischen gesetzlichen Regelung wird zeitnah die
Erhebung der Stralienausbaubeitrage erfolgen und die erforderlichen Voraussetzungen flr
die rechtmafige Beitragserhebung (hier: Aufwandsspaltungsbeschluss bzw.
Aufwandspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss) geschaffen.

Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung:

Zusatzlich zum erforderlichen Aufwandsspaltungsbeschluss fir die beitragspflichtigen
Deckenerneuerungen ist in der ,St.-Ingbert-Stral3e” und der ,Helmstedter Strale” ein
Abschnittsbildungsbeschluss notig.

Die Realisierung der Erneuerung der Verkehrsanlage ,Helmstedter Stralle* erfolgt
abschnittsweise, sodass auch eine abschnittsweise Abrechnung der Strallenausbaubeitrage
sinnvoll und erforderlich ist.

Die Verkehrsanlage ,Helmstedter Strale” beginnt aus beitragsrechtlicher Sicht bei der
SchillstralRe und endet stadtauswarts an der Ortsdurchfahrtsgrenze. Erstmalig war mit der
Vorlage Nr. 15998/13 ein Abschnittsbildungsbeschluss fliir den Bereich der ,Helmstedter
Stralte” zwischen Pillaustra3e und Rautheimer Stral’e gefasst worden. Die Erneuerung der
,Helmstedter Stral3e” zwischen Schillstralie und Am Hauptguterbahnhof setzt einen weiteren
Teil des bestehenden Bauprogramms fort (DS 17-05147). Im jetzt zur Beschlussfassung
vorliegenden Bereich zwischen Am Hauptglterbahnhof und Pillaustraf’e wurde bisher nur
die Erneuerung des sudlichen Radweges durchgeflhrt.

Fur die Verkehrsanlage ,St.-Ingbert-Stralle” liegt ebenfalls bereits ein Ratsbeschluss tber
die Abschnittsbildung vom 18. Mai 2004 fir den Bereich zwischen Ottweilerstral’e und In den
Rosenéackern vor (Vorlage Nr. 8808/04) vor. Im jetzt zur Beschlussfassung vorliegenden
Abschnitt zwischen In den Rosenackern und Merziger Strale wird die Fahrbahn zwischen
Dudweiler StraRe und Merziger Stralde erneuert. Der Bereich zwischen In den Rosenackern
und Dudweiler Strafl’e wurde 1998 bei Leitungsarbeiten erneuert.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat bzw. wird Informationsveranstaltungen
ausschliel3lich Uber die Strallenausbaubeitragspflicht und die zu erwartenden Beitragshdhen
durchgefiihrt bzw. durchfihren.

Fur die beitragspflichtigen Eigentiimer ergeben sich durch diesen formellen Ratsbeschluss
keine Veranderungen gegeniber den in den Informationsveranstaltungen vorgestellten
Berechnungen der Strallenausbaubeitrage.

Leuer

Anlage/n:
Anlagen 1.1 bis 1.8: Aufwandsspaltung
Anlagen 2.1 und 2.2: Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung
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Absender:
Fraktion Buindnis90/Die Grinen im Anfragl?é}?jﬁifhs)

Stadtbezirksrat 132

Betreff:
Radweg unter den Bahnbriicken Salzdahlumer StraRe

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 07.11.2018
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 21.11.2018 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
In der Mitteilung 18-08415 aufderhalb von Sitzungen vom 20.6.2018 teilt die Verwaltung mit:

"Aufgrund von Beschwerden aus der Bevdlkerung Uber die vorhandene Betonbordsteinkante
zwischen Geh- und Radweg beidseitig der Salzdahlumer Stralle im Bereich der
Bahnbricken erhalten die Radwege im Sommer 2018 eine neue Asphaltdeckschicht. Diese
wird die Hohendifferenz zwischen den Radwegen und Betonbordsteinkante ausgleichen.”

Dies ist bisher nicht geschehen. Daher wird angefragt, wann die angekiindigte MaRnahme
umgesetzt wird.

gez.

Dr. Burkhard Plinke
Fraktionsvorsitzender

Anlagen:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 132 A 18..'082.20
nfrage (6ffentlich)

Betreff:

Verkehrsfihrung Helmstedter StraBe und SchillstralRe

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 11.05.2018
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 23.05.2018 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:

Die StraRenbaumalnahme Helmstedter Stra3e und LeonhardstralRe wird 2018 im Bereich
des Marienstifts weitergefihrt. Im April 2018 wurde aber bereits der Abschnitt zwischen
Ackerstralde und Schillstrale unter der Eisenbahnbriicke hindurch in beide Richtungen
freigegeben, sodass der Verkehr aus den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbuttel sowie
aus Rautheim und Mastbruch Uber die auch zuklnftig vorgesehene Fuhrung der
Bundesstralle 1 (Helmstedter StralRe, Schillstral’e, Ring) flieien kann. Seitdem sucht sich
der Verkehr durch den Stadtbezirk Viewegsgarten-Bebelhof neue Wege...

Von der Schillstrale kann man jetzt auf zwei Abbiegespuren Richtung Norden auf den Ring
abbiegen. Im weiteren Verlauf des Rings bieten sich zwei Méglichkeiten zum Linksabbiegen
Richtung Innenstadt:

e Uber die Leonhardstralle, in der der Stadtbahnverkehr auf stralRenbiindigem
Bahnkorper verlauft und in der Uberwiegend eine Tempo-30-Regelung gilt, u. a. weil
dort das Wilhelmgymnasium mit Haupt- und Nebenstelle liegt und der Schulweg zur
Gaulschule verlauft;

e Uber die Kastanienallee mit einer kurzen Linksabbiegespur.

Ein Linksabbiegen in die Helmstedter Strale, die frihere Verkehrsfihrung Richtung
Innenstadt, ist nicht moglich.

Die Wegweisung an Helmstedter Strale und SchillstralRe, also entlang der Bundesstrale 1,
ist zurzeit noch auf dem Stand von vor der UmbaumafRnahme oder fehlt schlicht und einfach.
In der Schillstral’e wird zurzeit folgendermalien auf innerértliche Ziele hingewiesen (siehe
Foto):

o 1 Ziel (,Zentrum®) fur die eine Geradeausspur
e 6 Ziele fur die eine Linksabbiegerspur
o 1 Ziel (,Stadthalle®) fir die zwei Rechtsabbiegerspuren

Eine Uberdrtliche Wegweisung fir die hier abknickende Bundesstralle 1 findet (derzeit) nicht
statt.

In diesem Zusammenhang fragt die SPD-Fraktion an:

1. Wie ist die Verkehrsfihrung von der Schillstral3e in den Bereich Innenstadt/Zentrum von
den Verkehrsplanern gedacht?

2. Wie soll die (inner- und Uberdrtliche) Vorwegweisung und Wegweisung im Bereich
Helmstedter Straflde und SchillstralRe erfolgen, und wann soll sie aufgestellt werden?
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Gez.
Sarah Maier

Anlagen:
Foto: Aktuelle Wegweisung an der Schillstralle
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 132 A 18..'082.21
nfrage (6ffentlich)

Betreff:

Fahrradparken am Hauptbahnhof

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 11.05.2018
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 23.05.2018 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:

Am 28. Februar 2018 wurde im Planungs- und Umweltausschuss des Rates das Gutachten
.Fahrradparken am Hauptbahnhof Braunschweig“ vorgestellit.

Fir den Untersuchungszeitraum im Herbst 2016 wurde ein Defizit von 1000 Stellplatzen am
Hauptbahnhof festgestellt. Im Rahmen der Handlungsempfehlungen wurden
Standortvorschlage fir Fahrradabstellanlagen gemacht und insgesamt ca. 2500
Fahrradabstellplatze fir den Bereich Hauptbahnhof empfohlen.

In diesem Zusammenhang fragt die SPD-Fraktion an:

1. Welche Konsequenzen zieht die Stadtverwaltung aus dem Gutachten, konkret: Sind fir
2019 MaRnahmen geplant und Haushaltsmittel dafur berticksichtigt?

2. Wie sind die unterschiedlichen Zustandigkeiten der Deutschen Bahn und der Stadt, und
wie sind die bisherigen Absprachen mit der Deutschen Bahn, was Fahrradabstellanlagen
angeht?

Gez. Sarah Maier

Anlagen:
Keine
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Stadt Braunschweig 18-09328
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
"Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114, Stadtgebiet
zwischen Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz und BraWo-Allee
Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 13.11.2018
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 21.11.2018 o]
(Anhdérung) .
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 04.12.2018 @)
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 11.12.2018 N
Beschluss:

"Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit értlicher Bauvorschrift \Willy-
Brandt-Platz“, 1. Anderung des AW 107, AW 114, dem zugehdrigen Vorhaben- und Erschlie-
Rungsplan sowie der Begriindung wird zugestimmt. Die Entwirfe sind gemaR § 3 (2) Bauge-
setzbuch (BauGB) 6ffentlich auszulegen."

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung tuber
die Auslegung von Bauleitplanen um eine Angelegenheit, Uber die weder der Rat oder die
Stadtbezirksrate zu beschlieen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.
Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch
nicht auf einen Ausschuss gemaR § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der
Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Der Verwaltungsausschuss hat am 17. April 2018 die Aufstellung der vorliegenden
Bebauungsplan-Anderung beschlossen. Der rechtskréftige vorhabenbezogene
Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift ,Berliner Platz- Nordost®, AW 107, soll danach fir
den in den Anlagen gekennzeichneten Bereich geandert werden. Dies ist die
planungsrechtliche Voraussetzung zum Bau eines dritten Blirohochhauses mit Tiefgarage,
dem sogenannten Business-Center lll. Vorhabentrager ist die Projektentwicklung der
Volksbank.

Das Business-Center Il wurde bisher noch nicht realisiert, da zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung des heute rechtskraftigen Bebauungsplanes, AW 107, der Bedarf an Blroflachen
noch nicht abschlielfend bewertet werden konnte.
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Aufgrund der in letzter Zeit verstarkten Nachfrage nach Blroraumen im Stadtgebiet wurde,
abweichend von dem urspriinglich viergeschossigen Konzept, ein Entwurf zur Aufstockung
des Business-Center Il entwickelt. Das derzeitige Konzept sieht — unter Erhalt des vierge-
schossigen ehemaligen Postgebaudes (Business-Center |) — zum Willy-Brandt-Platz die
Fortsetzung des horizontalen viergeschossigen Riegels vor. Aus diesem entwickelt sich im
rickwartigen, zum Fachmarktzentrum orientierten Bereich, ein Blirohochhaus mit 18
Vollgeschossen. Damit ist das Gebaude um 2 m niedriger als das bestehende Blirohoch-
haus (Business-Center Il), so dass aufgrund der Anordnung und der Gebaudehdhe, die
stadtebauliche Dominanz des bestehenden Blrohochhauses erhalten bleibt.

Der Haupteingang des neuen Burohochhauses ist in Richtung des Fachmarktzentrums vor-
gesehen. Vom Willy-Brandt-Platz aus soll der Besucher Uber die mit grol3kronigen Bdumen
alleeartig gestaltete Flache zwischen den beiden Hochhausern zum Haupteingang gefiihrt
werden. In diesem Bereich sind wegbegleitend Pflanzflachen mit Sitzbanken geplant.

Unter dem Business-Center Ill ist eine Tiefgarage mit 45 Einstellplatzen vorgesehen. Die Zu-
und Abfahrt zur geplanten Tiefgarage ist Gber die bestehende Zufahrt neben dem Intercity-
Hotel geplant. Die vom Willy-Brandt-Platz aus bestehende Zufahrt soll baulich geschlossen
werden. Zwischen dem geplanten Birohochhaus und der sogenannten ,Toblerone®
(Business-Center |) sind oberirdisch Besucherparkplatze sowie eine Griinfliche mit weiteren
Baumpflanzungen und Sitzbanken geplant.

Der zusatzliche Bedarf von 270 Einstellplatzen flr das Business-Center Il soll sowohl tber
die geplante Tiefgarage als auch auf dem bestehenden Parkdeck des Fachmarktzentrums
gedeckt werden. Die im Rahmen des Anderungsverfahrens durchgefiihrte
Verkehrsuntersuchung wertet in diesem Zusammenhang die Auslastung der vorhandenen
Stellplatze im Bereich des BraWo-Parks aus. Danach zeigt sich, dass rd. 690 Stellplatze des
fur Beschaftigte zur Verfiigung stehenden Stellplatzangebotes auf dem Gelande nicht
genutzt werden. Daher ist es Ziel, den weiteren Bedarf von 225 Einstellplatzen auf den
vorhandenen Flachen zu decken. Fir den abschlieRend erforderlichen Einstellplatznachweis
im Rahmen des Bauantragverfahrens ist die Verkehrsuntersuchung weiter auszuarbeiten
und ein Mobilitdtskonzept zu erstellen.

Zur planungsrechtlichen Umsetzung der beschriebenen Malinahmen wird das im rechtskraf-
tigen Bebauungsplan festgesetzte Mal} der baulichen Nutzung geandert. Zusatzlich wird die
Lage der Tiefgarage festgesetzt. Alle anderen Festsetzungen des rechtskraftigen
Bebauungsplanes, AW 107, behalten weiterhin Gultigkeit. Der Geltungsbereich der
Bebauungsplan- Anderung wurde der aktuellen Planung angepasst und hat sich damit
gegenlber dem Aufstellungsbeschluss etwas vergroRert. Dies ist in der Anlage 6 dargestellt.

Die zum rechtskraftigen Bebauungsplan, AW 107, erarbeiteten Gutachten (Larmschutzgut-
achten, Verkehrsgutachten und Bodengrundgutachten) wurden aufgrund der veranderten
Rahmenbedingungen geprift. Die Ergebnisse sind in die Begrindung zum Bebauungsplan
eingeflossen.

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a
BauGB unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemaf § 13 BauGB
durchgefihrt. Aufgrund der innerstadtischen Lage, der Grof3e der Uberbaubaren Flachen und
dem Umstand, dass mit dem Bebauungsplan keine Vorhaben mit der Pflicht zur
Durchfluihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung vorbereitet werden, sind die Voraus-
setzungen fur die Durchfuhrung dieses Verfahrens erfullt. Von der frihzeitigen Beteiligung
der Trager offentlicher Belange gemaf § 4 (1) BauGB wurde daher abgesehen.

Die Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemani § 4 (2)
BauGB wurde in der Zeit vom 28. August bis 28. September 2018 durchgeflhrt. Von Seiten
der externen Behdrden gingen keine Anregungen ein. Die von Seiten der Stadtverwaltung
geaullerten Anregungen wurden eingearbeitet.
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Beteiligung der Offentlichkeit

Von der frithzeitigen Unterrichtung der Offentlichkeit und Erérterung nach § 3 (1) BauGB
wurde aufgrund der Durchfiihrung im beschleunigten Verfahren ebenfalls abgesehen. Fir die
Offentlichkeit bestand in der Zeit vom 31. August bis zum 28. September 2018 die
Méglichkeit, sich Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichten zu lassen
und sich zu der Planung zu duf3ern. Anregungen gingen nicht ein.

Die Beteiligung der Offentlichkeit wird auf Grundlage von § 3 (2) BauGB durchgefiihrt.
Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die offentliche Auslegung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit ortlicher Bauvorschrift ,Willy-Brandt-Platz®, 1. Anderung des AW 107,
AW 114, mit dem zugehdrigen Vorhaben- und ErschlieSungsplan.

Leuer

Anlagen:

Anlage 1: Ubersichtskarte

Anlage 2 a:  Vorhabenplan/Lageplan und Ansichten

Anlage 2 b:  Vorhabenplan/Erdgeschoss und Freiflachen

Anlage 2 c:  Vorhabenplan/Untergeschoss

Anlage 2d: Vorhabenplan/Beschreibung des Vorhabens

Anlage 3a: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Zeichnerische Festsetzungen
Anlage 3 b: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Planzeichenerklarung

Anlage 4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Begrindung
Anlage 6: Veranderter Geltungsbereich
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Anlage 1
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Anlage 2a
18.10.2018, § 3 Abs. 2 BauGB
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Anlage 2b

AW 114

Vorhaben- und ErschlieRungsplan zum Bebauungsplan

18.10.2018, § 3 Abs. 2 BauGB
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
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BUSINESS CENTER IlIl IM BRAWOPARK BRAUNSCHWEIG Xn ggLZZ d

ERLAUTERUNG DES BAUVORHABENS 18.10.2018

Business Center lllI:

Mit dem Business Center Ill wird das Gebdudeensemble rund um die ,Toblerone”
vervollstandigt. Der Baukorper besteht aus einem viergeschossigen Sockelbau, den
Abschluss bildet als Pendant zum Business Center |l ein 18-geschossiges Hochhaus mit einer
zusatzlich eingekleideten Techniketage.

Der Riegel schlieRt abknickend direkt an den Nordfliigel des Business Center | an und bildet
nach Norden parallel zum Business Center Il eine Gebdudeflanke, die zum
Fachmarktzentrum mit dem 19-geschossigen Hochpunkt einen baulichen Abschluss bildet.

Der Hochpunkt positioniert sich gleichzeitig ein Pendant zum Hochpunkt der , Toblerone®,
sodass das Business Center I, Il und Ill mit lhren Hochpunkten ein spannendes Ensemble
bilden.

Wahrend sich zwischen den Sockelbaukdrpern des BC Il und BC Il eine klare
ErschlieBungsachse zum Fachmarktzentrum bildet, entsteht zwischen dem BC | und BC lI
eine rechteckige Griinflache als kommunikativer Ort und Treffpunkt zwischen den
flankierenden Geb&duden. Die Arkade und befestigten Flachen bieten einen groRRziigigen
Auftritt vor dem neuen Hochhaus und Haupteingang des BC Il1.

Durch seine exponierte Lage an den Ful3- und Radwegen auf dem BraWoPark-Gelande erhalt
dieser Gebdudeteil eine 6ffentliche Bedeutung.

Die Breite des Riegels entspricht mit b=14,0 m den AuRenmalien des Nordfligels und nimmt
im Stiden die Flucht des BC | auf.

Um dem neuen Gebdude am Willy-Brandt-Platz eine bessere Prasenz zu geben, soll der
dreieckige Treppenturm des BC | abgerissen werden.

Mittels einer Wandscheibe in Verlangereng des BC Il schiebt sich der Neubau vor das
Bestandsgebdude und schafft so eine dezente Verzahnung der beiden Sockelbauten.

Der bauliche Hochpunkt zum Fachmarktzentrum gliedert sich in zwei Volumina, die leicht
gegeneinander versetzt und in der Hohe gestaffelt sind. Durch den baulichen Versatz bilden
die Gebdude raumlich eine Eingangssituation gegeniiber dem Fachmarktzentrum.

Im Bereich des Hochhauses entsteht so eine Gebaudetiefe von insgesamt ca. b=24,50 m
wodurch der Hochpunkt zusatzlich gestarkt wird.

Die Gesamtldnge des Gebdudes nimmt Bezug auf die Gebdaudeflucht des BC Il auf der
nordlichen Seite und den Durchgang BC | im Sudfliigel auf der stdlichen Seite. Die geplante
Gebdudehohe liegt unterhalb der Gebaudehdhe des BC 1.

Insgesamt kénnen im Gebadude ca. 525-575 Arbeitspldtze nachgewiesen werden. Es ergibt
sich eine Gif-Flache von ca. 12.731 m? und eine BGF von 15.606 m?. Die Nettogeschossflache
betrédgt oberirdisch 13.440 m?, unterirdisch 1.944 m?.

ARCHITEKTEN REICHEL+STAUTH Seite |1

Frankfurter StralRe 4 | 38122 Braunschweig
T: 0531-889800 | info@reichel-stauth.de
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BUSINESS CENTER IlIl IM BRAWOPARK BRAUNSCHWEIG Xn ggLZZ d

ERLAUTERUNG DES BAUVORHABENS 18.10.2018

Funktion und ErschlieBung:

Im Business Center lll befinden sich im Wesentlichen Blironutzungen in Form von 1-, 2- und
3-Personenbiiros mit entsprechenden Nebenfunktionen.

Im Erdgeschoss gibt es einen groRzligigen Konferenzbereich mit finf groRen Sitzungssalen
und einem vorgelagerten Foyer und Pausenbereich. Im 18. OG befindet sich ein weiterer
Konferenzbereich mit zwei Sitzungssalen und sechs Besprechungsraumen. Im 19. OG ist ein
Teil der Gebaudetechnik angeordnet und in das Gebdude integriert sodass die Technik
aufgrund der hochgefiihrten Fassade nicht sichtbar ist.

Das Gebdude wird fuBlaufig vom Willy-Brandt-Platz Gber die neue ErschlieBungsachse
angebunden. Ein Nebeneingang befindet sich im direkten Anschluss an das BC I.

Der Haupteingang des BC Il befindet sich im Osten im Bereich der zweigeschossigen Arkade
witterungsgeschiitzt unterhalb des auskragenden Hochhauses.

Eine Tiefgarage mit 45 PKW-Stellplatzen wird vom Bahnhofsvorplatz tiber die Zufahrt neben
dem Intercity Hotel erschlossen. Die Zu- und Ausfahrtsrampe befindet sich hinter der
Grinflache und wird optisch durch die Baumeinfassung getrennt.

Die Tiefgarage bindet im Untergeschoss an das BC Il an und bietet zusatzliche Lagerflachen
flr das Restaurant im BC Il

Die notwendigen PKW-Stellplatze flr das BC lll werden im Baugenehmigungsverfahren
nachgewiesen.

AulBlenanlagen:

Das Konzept des BraWoParks mit einer homogenen grofiflachigen Pflasterung wird auch im
direkten Umfeld des BC Ill aufgenommen.

GrolRkronige Alleebdume entlang der ErschlieRungsachse im Norden fihren den Besucher
vom Willy-Brandt-Platz zum Haupteingang. Die Baume schaffen im Erdgeschoss die
notwendige Distanz zum Gebaude. Ein lineares Pflanzbeet ist wegbegleitend angeordnet
und bietet Sitzmaoglichkeiten zum Verweilen unter schattigen Baumen.

Die Griinflache wird mit Bodendeckern und 8 grofRkronigen Badumen begriint. GroRRe lineare
Sitzbanke am Rand der Griinflache laden zum Verweilen ein. Sidlich der Griinflaiche werden
analog zum Bestand 9 Besucherparkpldtzen angeordnet.

Der Konferenzbereich im Erdgeschoss bekommt im Innenhof eine durchgehende Terrasse
nach Siden, eingerahmt durch hohe Hecken als Sichtschutz.

Die Zufahrt in den Innenhof vom Willy-Brandt-Platz wird baulich geschlossen. Die Fassaden
werden entsprechend der Fassadengestaltung des BC | ausgefiihrt.

ARCHITEKTEN REICHEL+STAUTH Seite |2
Frankfurter StralRe 4 | 38122 Braunschweig
T: 0531-889800 | info@reichel-stauth.de
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Insgesamt werden ca. 600 m? Grinflachen auf dem Grundstticksareal des BC Ill realisiert. Die
MindestgroRen an zu begrinender Grundstucksflache (5% von 5.682 m?
Grundstuicksfliche=284 m?) werden hiermit erfullt.

Auf dem Areal sind in Anlehnung an das abgestimmte Griinkonzept zum Bebauungsplan
AW 107 (Stand: 22.04.2013) insgesamt 15 grofRkronigen Baume im Bereich der Griinflache
und der Allee geplant sowie 11 klein- und mittelkronige Bdume im Bereich des Innenhofes.

Flr Fahrradfahrer werden insgesamt 205 Fahrradabstellplatze nachgewiesen (164
oberirdisch/41 unterirdisch).

Werbeanlagen:

Der vorhaben bezogene Bebauungsplan trifft nur allgemeine Festsetzungen, die zwingend
bei der Entwicklung des Standortes zu berlicksichtigen sind. Das Werbekonzept des
BraWoParks gliedert sich im Allgemeinen in drei Bereiche:

1. Die Uibergeordneten Namenszige ,,BraWoPark” werden als Einzel-Leucht-Buchstaben
jeweils am oberen Kranz der Gebaude installiert, sodass der Standort mit einem
schlagwortartigen Begriff auch in groBerer Entfernung wahrgenommen wird.

2. Auf der Wandscheiben im Ubergang zwischen BC | und BC Il kann sich der Mieter
mit seinem Logo am Willy-Brandt-Platz prasentieren.

3. Dariiber hinaus sollen ca. 3 Meter hohe, dreieckige Werbestelen jeweils an den
Eingangen des BC lll positioniert werden. Die Werbeanlagen werden angeglichen an
das abgestimmte und genehmigte Werbekonzept des Bebauungsplanes AW 107 von
22.04.2018.

ARCHITEKTEN REICHEL+STAUTH Seite |3
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Anlage 4

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift

"Willy-Brandt-Platz"

1. Anderung des AW 107

AW 114

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A. Stadtebau
gemaR § 1 a und § 9 BauGB

1.

In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 3 sind
geman § 12 Abs. 3a BauGB in Verbindung
mit § 9 Abs. 2 BauGB nur solche Vorhaben
zulassig, zu deren Durchflihrung sich der Vor-
habentrager im Durchfihrungsvertrag ver-
pflichtet.

Die Festsetzungen des rechtskraftigen Be-
bauungsplanes AW 107 gelten fort, soweit
durch den AW 114 keine anderslautenden
Festsetzungen getroffen werden.

Art und Maf3 der baulichen Nutzung

11

1.2

13

Gewerbegebiet (GE)

Das Gewerbegebiet GE 3 dient vorwiegend
der Unterbringung von Gewerbebetrieben so-
wie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft,
der Verwaltung und der Kultur.

Zulassig sind:

- nicht wesentlich stérende Gewerbebe-
triebe,

- Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsge-
baude,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssig sind:

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Wohnungen fir Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, sofern sie dem Gewer-
bebetrieb zugeordnet, ihm gegentiber in
Grundflache und Baumasse untergeordnet
sind und ein schalltechnischer Nachweis
im Rahmen der Baugenehmigung erbracht
wird,

- nicht grof3flachige Einzelhandelsbetriebe,
sofern sie im Erdgeschoss untergebracht
sind und nicht zentrenrelevante Sorti-
mente im Sinne der Braunschweiger Liste
vertreiben. Die nicht zentrenrelevanten
Sortimente sind wie folgt:

Autos, Autoteile, -zubehor, -reifen,

1.4

n

Badeinrichtungen, Sanitérerzeugnisse,
Bauelemente (inkl. Fenster, Tlren),
Bau- und Heimwerkerbedarf,
Baustoffe (inkl. Fliesen),

Beschlage,

Bodenbelage,

Boote und Zubehor,

Blromobel, Bliromaschinen
(gewerblicher Bedarf),
Campingwagen, -artikel, Zelte,
Eisenwaren,

Gartenbedarf, -mdbel, -geréate, einschl.
Pflanzen, Sadmereien, Dungemittel,
Gardinen und Zubehor,

Gartenh&user, Wintergarten,

Herde, Ofen, Kamine,

Holz, Holzmaterialien,
Installationsbedarf fiir Gas, Sanitér, Hei-
zung,

Kinderwagen, Kindersitze, Trage-
gestelle 0. 4.,

Kleineisenwaren, Werkzeuge,

Kichen,

Mineraldlerzeugnisse,

Mobel,

Motorrader und Zubehér,

Rollladen, Rollos, Markisen,

Sauna, Schwimmbadanlagen,
Sportgerate (grof3teilig),

Tapeten, Lacke, Farben,
Teppichbéden,

Tiernahrung, Heim- und Nutztierbedarf,
lebende Tiere,

Zaune, Gitter.

Nicht zuldssig sind:

- Lagerhauser und Lagerplatze,

- Tankstellen,

- Anlagen fir sportliche Zwecke,

- Vergniigungsstatten,

- Bordelle und bordellartige Betriebe.

Das Mal3 der baulichen Nutzung im GE 3
ergibt sich durch Eintrag in die Planzeich-
nung.

B. Ortliche Bauvorschrift

geman §§ 80, 84 NBauO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 4 BauGB

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift

"Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114

Textliche Festsetzungen, Stand: 18.10.2018.
Verfahrensstand: § 3 Abs. 2 BauGB
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Die Ortliche Bauvorschrift des rechtskraftigen Bebau-
ungsplanes AW 107 qilt fur den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes AW 114 fort.

C. Hinweise

1. Kampfmittel

Es ist davon auszugehen, dass im Geltungs-
bereich dieses Bebauungsplanes noch
Kampfmittel vorhanden sein kdnnen.
Entsprechend ist ein Verdacht auf Bomben-
blindganger nicht auszuschlieRen. Es ist da-
her eine baubegleitende Aushubiiberwachung
auf Kampfmittel mit anschlieBender Sohlen-
sondierung vorzunehmen.

2. Boden, Abfall, Grundwasser

Im Planbereich ist das Grundwasser mit

LHKW (Leichtflichtigen halogenierten Kohlen-

wasserstoffen) verunreinigt. Bei Grundwas-
serhaltungsmafRnahmen ist mit zusatzlichen
MaRnahmen (z.B. Grundwasserreinigung vor
Ableitung in den Regenwasserkanal) zu rech-
nen.

3. Larmschutz

Zur Umsetzung der ,Festsetzungen zum
Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkun-
gen“ sind folgende Grundlagen maRgeblich:

¢ DINISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls
bei der Ausbreitung im Freien“, Heraus-
geber Deutsches Institut flir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 1999

* VDI 2719 ,Schallddmmung von Fenstern
und deren Zusatzeinrichtungen®, Heraus-
geber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin,1987

* DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*, Her-

ausgeber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 1989.

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt” der Stadt
Braunschweig eingesehen werden.

Der Nachweis im Rahmen der ausnahmswei-
sen Zulassigkeit von Wohnungen fiir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir
Betriebsinhaber und Betriebsleiter muss unter
Beriicksichtigung des mafR3geblichen AuRen-
larmpegels fir die Nachtzeit erfolgen.

4, Denkmalschutz

Bodeneingreifende MaRnahmen im Geltungs-
bereich bedurfen geméan § 13 NDSchG vor
Ausfiihrung einer denkmalrechtlichen Geneh-
migung, die bei der unteren Denkmalschutz-
behdrde zu beantragen ist.

TOP 12.

Freiflachenplanung

Mit den Bauantragsunterlagen ist ein qualifi-
zierter Freiflachenplan einzureichen.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift

"Willy-Brandt-Platz — Nordost", 1. Anderung des AW 107

AW 114

Textliche Festsetzungen, Stand: 18.10.2018
§ 3 Abs. 2 BauGB
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Anlage 5

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Willy-Brandt-Platz* 1. Anderung des AW 107 AW 114
Begrindung - Entwurf
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18.09.2018 -
1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634)
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786)
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI |
S. 2771)
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Sept. 2017 (BGBI. | S. 3434)
1.6 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sept. 2017 (BGBI. | S. 3370)
1.7 Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)
1.8 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 25. Sept. 2017 (Nds. GVBI. S. 338)
1.9 Niedersdchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI S. 113)
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114

Begriindung, Stand: 18.10.2018
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Bisherige Rechtsverhéltnisse

2.1

2.2

2.3

Regional- und Landesplanung

Die Stadt Braunschweig ist, entsprechend dem Landesraumordnungspro-
gramm Niedersachsen 2017 (LROP), in der globalen Betrachtung Bestandteil
der Metropolregion Hannover—Braunschweig—Gaottingen. Innerhalb der Met-
ropolregion sollen die Innovation und internationale Wettbewerbsfahigkeit, in-
ternationale Verkehrs- und Kommunikationspunkte, Arbeitsmarktschwer-
punkte sowie Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kultur gestarkt werden
(1.2.05). Das Landesraumordnungsprogramm legt aufgrund der zentralortli-
chen Gliederung die Ober- und Mittelzentren fest. Gemeinsam mit den
Grundzentren bilden sie die zentralen Orte, die im Sinne eines dauerhaften
Erhalts ausgewogener Siedlungs- und Versorgungsstrukturen zu sichern und
zu entwickeln sind (2.2.01). In der Funktion eines Oberzentrums (2.2.04) hat
die Stadt Braunschweig zentralortliche Einrichtungen und Angebote fiir den
spezialisierten héheren Bedarf vorzuhalten (2.2.03). Mit den Oberzentren
Salzgitter und Wolfsburg in Verflechtung mit dem Mittelzentrum Wolfenbuttel
bildet die Stadt Braunschweig einen oberzentralen Verbund, mit den Schwer-
punktaufgaben Wohnen und Arbeiten sowie Sicherung und Entwicklung von
Arbeitsstatten.

Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des Regionalen
Raumordnungsprogrammes (RROP) fur den GrolRraum Braunschweig 2008
ist das Plangebiet als Siedlungsflache ausgewiesen; im Sudosten grenzt ein
Vorranggebiet fur Schienenverkehr (Haupteisenbahnstrecke) sowie im Nord-
westen ein Vorranggebiet Hauptverkehrsstraf3e von regionaler Bedeutung
(Willy-Brandt-Platz) an. Zugleich verlauft entlang des Abschnittes des Willy-
Brandt-Platzes eine Vorrangtrasse fur die Stadtbahn. Westlich des Planberei-
ches besteht ein als Vorranggebiet Umspannwerk gekennzeichnetes Ge-
baude.

Flachennutzungsplan

Fur den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfes gelten
die Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans der Stadt
Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Marz 2007, in
seiner derzeit geltenden Fassung.

Der Flachennutzungsplan der Stadt Braunschweig stellt fir den Planbereich
seit der 103. Anderung gewerbliche Bauflache dar, so dass eine Berichtigung
im Sinne von § 13a Absatz 2 BauGB nicht erforderlich wird.

Bebauungsplane

Der Planbereich ist Bestandteil des seit dem 28. November 2013 rechtskréafti-
gen vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 6rtlicher Bauvorschrift ,Berli-
ner Platz-Nordost®, AW 107. Der rechtskraftige Bebauungsplan setzt in dem
vorliegenden Anderungsbereich bereits Gewerbegebiet fest. Das geltende
Planungsrecht lasst aber nur eine Bebauung mit bis zu vier Vollgeschossen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114

Begriindung, Stand: 18.10.2018
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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zu, so dass der rechtskraftige Bebauungsplan in dem Bereich geandert wer-
den muss, wenn die vorliegende Hochhausplanung umgesetzt werden soll.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 17. April 2018

die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes AW 114 ,Willy-
Brandt-Platz*, 1. Anderung des AW 107, beschlossen.

3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Grundsatzliche Zielstellung des rechtskraftigen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans AW 107 war, neben der Einzelhandelsnutzung auch gewerbliche
Nutzungen auf dem ehemaligen Postareal in unmittelbarer Néhe zum Bahn-
hof zu ermoglichen.

Die Umsetzung des sogenannten Business Center Il und des Fachmarktzen-
trums ist mittlerweile erfolgreich abgeschlossen, so dass der noch fehlende
Gebaudekomplex zur Komplettierung des BrawWo-Parks mit der Bebauungs-
plan-Anderung planerisch vorbereitet werden soll. Das Business Center llI
wurde bisher noch nicht realisiert, da zum damaligen Zeitpunkt der Bedarf an
Buroflachen noch nicht abschliel3end bewertet werden konnte.

Aufgrund der in letzter Zeit verstarkten Nachfrage nach Buroraumen im
Stadtgebiet wurde, abweichend von dem urspringlichen Konzept, ein Ent-
wurf zur Aufstockung des Business Center Il im riickwartigen, vom Willy-
Brandt-Platz abgesetzten Bereich, entwickelt. Das Konzept sieht — unter Er-
halt des 4-geschossigen ehemaligen Postgebaudes (Business Center ) —
zum Willy-Brandt-Platz die Fortsetzung des horizontalen 4-geschossigen
Riegels vor.

Das Business Center | wird in seinen Abmessungen beibehalten. Lediglich
das im Nordosten separat angesetzte Treppenhaus entfallt. Aus dem geplan-
ten 4-geschossigen Riegel entwickelt sich ein Burohochhaus mit 18 Vollge-
schossen und einer zusatzlichen Techniketage. Da ein einzelner quadrati-
scher Turm nicht die gewiinschte Bindung zu dem Sockelgeschossbereich
herstellen kann und um das Volumen nicht zu massiv in Erscheinung treten
zu lassen, wurde das Hochhaus in zwei Scheiben aufgeldst. Damit wird die
gewiinschte Bindung an den Sockel wie auch das Einflgen in den Bestand
aus altem und neuem Business Center erreicht. Die Fassadensprache knupft
an die Gestaltungsprinzipien der beiden bereits bestehenden Hochhauser
an. Die Gliederung in Sockel- und Turmaufbau, die optische Zusammenfas-
sung von jeweils zwei Geschossen in der Vertikalen und die Farbigkeit der
eingesetzten Materialien orientierten sich an dem Bestand und flgen sich da-
mit in das Gesamtensemble ein.

In den Sockelgeschossen sind Sondernutzungsbereiche wie Kundenhalle,
Konferenz- und Schulungsraume mit einer Cafeteria vorgesehen. Der zusatz-
liche Stellplatzbedarf soll im Untergeschoss in einer Tiefgarage gedeckt wer-
den. Die Technikzentrale wird optisch in das Fassadenbild integriert. In den

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114
Begriindung, Stand: 18.10.2018
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Obergeschossen sollen auf rd. 650 m2 pro Etage unterschiedliche Biirokon-
zepte realisiert werden. Im 18. Obergeschoss bietet sich mit einer gréf3eren
Geschosshohe eine Konferenzebene an.

Die erforderlichen bauordnungsrechtlichen Abstande zu der bestehenden

Bebauung werden eingehalten. Aufgrund der Grundstticksaufteilung bedarf
es jedoch Baulasten auf den benachbarten Grundsttcken.

4 Umweltbelange

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne
von 8§ 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, durch die Errichtung ei-
nes Hochhauses der Nachfrage fur Buroraume mit guter Anbindung an die
offentlichen Verkehrsnetze nachzukommen. Es handelt sich somit um eine
Maflinahme der Nachverdichtung und Innenentwicklung. Die durch die Fest-
setzungen mdgliche zulassige Grundflache betragt ca. 5.950 m2. Andere Be-
bauungsplane, die in einem engen sachlichen, rAumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die der Pflicht
zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegen, werden
durch den Bebauungsplan nicht erméglicht. Anhaltspunkte fur die Beein-
trachtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. Aus-
wirkungen von schweren Unféllen nach 8§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes sind nicht gegeben resp. zu beachten. Die Voraussetzungen
fur die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind somit erfillt.

Im Verfahren nach 8§ 13a BauGB wird eine Umweltprifung nicht durchgefiihrt
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Ein na-
turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen.

Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rihrung stehen, dargelegt.

4.1 Mensch und Gesundheit

Das Plangebiet ist fast vollstandig versiegelt. Die Raumkante zum Parkplatz
des Hauptbahnhofes sowie zum Willy-Brandt-Platz wird durch den vorhande-
nen Baukdrper gebildet.

Die Erschliel3ungsverkehre flr die zusatzlichen Buroflachen erfolgen von
Osten, aus Richtung des Bahnhofes. Die Wohnbebauung im Bereich der
SchillstralR3e sowie der Rietschelstral3e ist aufgrund der geringen Zusatzver-
kehre sowie der Entfernung von den Emissionen der zusétzlichen Verkehre
nicht betroffen. Die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarmimmissio-
nen vom angrenzenden Willy-Brandt-Platz, der Schillstral3e und dem Gleis-
feld der Deutschen Bahn AG sind durch den Bebauungsplan AW 107 erfasst,
und andern sich durch die vorliegende Planung nicht.
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Das Areal besitzt keine besondere Bedeutung fur die Erholung der umliegen-
den Bevdlkerung.

4.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft

Die Eignung des Planbereichs als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen ist auf
Grund der intensiven Nutzung und des hohen Versiegelungsgrades einge-
schrankt. Dazu tragt auch der relativ geringe Anteil an naturnahen Strukturen
(z. B. Gehdlze und Ruderalflachen) bei.

Durch die Errichtung eines dritten Hochhauses wird eine Nachverdichtung
stattfinden. Hier kommt es auf einer Flache von rd. 1.200 m2 zu einer Erho-
hung der Grundflachenzahl von 0,9 auf 1,0, um die Errichtung des Buroturms
zu ermoglichen. Besonders geschiitzte Biotope sind in der unmittelbaren
Nachbarschaft nicht vorhanden. Der Planbereich selbst besitzt keine Bedeu-
tung fur das Landschaftserleben. Lediglich die auR3erhalb des Geltungsberei-
ches gelegenen Bereiche um das Schill-Denkmal sowie der Viewegs Garten
besitzen eine hohere Bedeutung fir das Landschaftserleben. In Bezug auf
das Landschaftsbild und das Landschaftserleben wird es bei Beibehaltung
der Nutzung im bisherigen Umfang zu keinen wesentlichen Anderungen an
der bestehenden Situation kommen.

4.3 Boden/ Flache

Der bestehende Bebauungsplan regelt fiir den Anderungsbereich die Grund-
flachenzahl mit 0,9, so dass bereits planungsrechtlich die Flache zu einem
uberwiegenden Teil versiegelt werden darf. Durch die vorliegende Planung
soll die Errichtung eines Buroturms ermoglicht werden; insofern ist von keiner
wesentlichen Erh6hung der Versiegelung auszugehen.

Fur das Areal der ehemaligen Deutschen Post AG wurden zahlreiche Boden-
und Altlastenuntersuchungen erstellt. Fir den Planbereich wurden zuséatzlich
drei Aufschlussbohrungen sowie eine Drucksondierung erstellt. Die Auf-
schlussbohrung 6stlich des neuen Hochhauses konnte bis 30 m unter Gelan-
deoberkannte (GOK) abgeteuft werden, die im Stiden des Hochhauses
wurde nach rd. 5,20 m unter GOK aufgrund des Auftretens eines Hindernis-
ses (Betonplatte) abgebrochen. Die dritte Bohrung erfolgte in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Willy-Brandt-Platz bis zu einer Tiefe von 10,50 m unter
GOK, welche in Folge als Grundwassermessstelle ausgebaut wurde.

Im Ergebnis kann das geplante Bauwerk anhand des vorliegenden Baugrun-
des durch Flachgriindung bei ggf. tiefgreifenden baugrundverbessernden
Maflinahmen oder Pfahlgrindung umgesetzt werden.

Von einer Kampfmittelfreiheit im Plangebiet kann ebenfalls nicht ausgegan-
gen werden. Das Plangebiet wurde im 2. Weltkrieg bombardiert. Aus Sicher-
heitsgriinden sind bei Erdarbeiten Gefahrenerforschungsmaflinahmen auf
Kampfmittel durchzufiihren (baubegleitende Uberwachung des Erdaushubs
auf Kampfmittel mit anschliel3ender Sohlensondierung).
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Grundsatzlich gilt, dass gem. 8 202 BauGB Mutterboden, der bei der Errich-
tung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Ver-
anderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu
erhalten und vor Vernichtung (z. B. Beimengung von Baurtickstanden, Metal-
len, chemischen Stoffen, Schlacken) oder Vergeudung (z. B. Auffullen der
Baugrube, Verwendung als nicht bepflanzbarer Untergrund) zu schitzen ist.
Diesem Erfordernis ist im Rahmen der Baugenehmigung bzw. Realisierung
Rechnung zu tragen.

Wasser

Im Bereich der Versiegelungen ist die Grundwasserneubildung auf ein Mini-
mum reduziert. Das Oberflachenwasser wird hauptsachlich der Kanalisation
zugefihrt und steht fur die Grundwasserneubildung nur in sehr geringem
Umfang zur Verfigung. Das Schmutzwasser wird ebenfalls Gber die Kanali-
sation abgefuhrt.

Formlich festgelegte Wasserschutzgebiete oder weitere besondere Schutz-
anspruche bestehen fir das Plangebiet nicht.

Die Errichtung des dritten Hochhauses wird zu keinen wesentlichen Anderun-
gen der Versiegelung fuhren.

Der Grundwasserstand wurde im Mai 2018 in Tiefen von 4,90 m im Westen
und 6,50 m im Osten des Plangebietes unter GOK angetroffen. Zur Trocken-
haltung der Baugruben sind Wasserhaltungsmalinahmen erforderlich. Die
Errichtung von Kellern kann voraussichtlich nur mit erhéhtem Aufwand erfol-
gen. Zum Schutz der Keller vor Feuchtigkeit ist die Ausbildung von wasser-
undurchlassigen Wannenbauwerken zu prifen. Aufgrund der Belastungen
des Grundwassers mit LHKW (Leichtfliichtigen halogenierten Kohlenwasser-
stoffen) sind im Falle einer Grundwasserhaltung zusatzliche Mal3hahmen er-
forderlich.

Klima, Luft

Das Plangebiet weist ein typisches Innenstadtklima mit hohen Tages- und
Nachttemperaturen, geringer nachtlicher Abkihlung und geringer relativer
Feuchte auf. Der Luftaustausch ist stark reduziert. Das Windfeld im Gebiet
ist, bei entsprechender Wetterlage, stark turbulent. Es treten Béen und Zug-
erscheinungen auf. Bioklimatisch ist das Lokalklima als belastet einzustufen.
Bei der mikroklimatischen Situation wird es zu keinen Anderungen kommen.
Aufgrund des weitestgehend gleichbleibenden Verkehrsaufkommens ist mit
einer weiteren Erhéhung der verkehrsbedingten Emissionen nicht zu rech-
nen.
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Larm

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes AW 107 ,Berliner Platz-
Nordost* mit Ortlicher Bauvorschrift erfolgte eine schalltechnische Betrach-
tung des auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarms der Schiene und
der angrenzenden Stral3ensysteme. Die schalltechnische Untersuchung
hatte die Festsetzung von Larmpegelbereichen zur Folge, um gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu gewéhrleisten. Diese haben auch weiter-
hin Bestand und werden in die vorliegende Planung Gbernommen.

Als schutzwiirdige Nutzung im direkten Umfeld der Planung besteht die an-
grenzende Wohnnutzung entlang der Rietschel- und Mentestral3e. Die
Schutzbediirftigkeit der umliegenden Gebiete richtet sich nach den vorhande-
nen Nutzungen. Dabei handelt es sich sudlich der Schillstral3e um ein allge-
meines Wohngebiet (WA), nordlich der SchillstralRe um ein Mischgebiet (Ml)
und bei dem Marienstift an der Helmstedter Stral3e um ein durch einen Be-
bauungsplan festgesetztes Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
Krankenhaus.

Der Bebauungsplan AW 107 sieht fir den Planbereich bereits eine vierge-
schossige Buronutzung vor, welche durch die vorliegende Planung in einem
Teilbereich durch ein Hochhaus mit 18 Vollgeschossen ersetzt werden soll.
Mit der Erhéhung der Biroflachen geht i.d.R. auch ein erhdhter Stellplatzbe-
darf einher. Entsprechend der Verkehrsuntersuchung (siehe Kap. 5.4 Stell-
platze und Garagen) stehen voraussichtlich auf dem vorhandenen Areal aus-
reichend nicht genutzte Stellplatze zur Verfigung, so dass in die schalltech-
nische Betrachtung nur die zusatzlichen 45 Stellplatze in der geplanten Tief-
garage unter dem BC Il eingeflossen sind. Diese werden ausschlief3lich von
der Zufahrt im Studwesten des Areals erschlossen; eine Erschlieung von der
Schillstral3e ist aus bautechnischen Grinden nicht moéglich. Die abschlie-
Rende Uberprifung des Einstellplatzbedarfs erfolgt im Baugenehmigungsver-
fahren. Aufgrund der Geringfugigkeit der zusatzlichen Verkehre ergeben sich
auf dem Areal und im Bereich der 6ffentlichen Verkehrswege Pegelerhéhun-
gen um weit unter 1 dB(A), so dass weiterhin an den Ergebnissen des
rechtskraftigen Bebauungsplanes AW 107 festgehalten werden kann.

Kulturguter und sonstige Sachguter

Im Plangebiet befinden sich keine Kulturdenkmale. Bodenfunde sind jedoch
nicht auszuschlieen. Bei Bodenfunden ist § 14 Niederséchsisches Denk-
malschutzgesetz zu beachten. Unmittelbar an den Geltungsbereich angren-
zend, im Kreuzungsbereich von Berliner Platz und Schillstral3e, befindet sich
das 1837 geweihte Schill-Denkmal. Zu der Anlage gehort das denkmalge-
schitzte sog. Invalidenhaus (erbaut 1840). Das Denkmal wurde 1955 neu
geweiht und dient seither auch der Erinnerung an die Gefallenen des Zweiten
Weltkrieges.

Zum Gedenken an die ehemalige AulR3enstelle ,Schillstra3e” des Hamburger
Konzentrationslagers Neuengamme sind Tafeln an der Begrenzungsmauer
im AulR3enbereich der Gedenkstatte angebracht. Ein weiteres Element des
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dreiteiligen Mahnmals wurde auf dem damaligen Plangebiet installiert, dem
eigentlichen Standort des ehemaligen Konzentrations-Auf3enlagers.

Das bereits errichtete Burogebaude (BC Il) liegt zwischen der Gedenkstatte
und dem Plangebiet, so dass hier keine Auswirkungen zu erwarten sind. In
Teilen des Geltungsbereiches befanden sich Anlagen und mindestens ein
Gebaude des Aul3enlagers, so dass das Zutage treten baulicher Relikte nicht
auszuschliel3en ist. Insofern hat bei Bodenarbeiten eine Genehmigung und
archéaologische Baubegleitung zu erfolgen.

5 Begrindung der Festsetzungen

51 Art der baulichen Nutzung

Die Nutzungsgliederung fir die festgesetzten Gewerbegebiete gemaf § 8
BauNVO wird fur den Planbereich unverandert beibehalten. Dieses betrifft
nicht nur das bereits vorhandene Gewerbegebiet 1 (GE 1), sondern auch das
neu eingefiigte Gewerbegebiet 3 (GE 3). Da jedoch das GE 3 in seiner Hohe
zu den bestehenden Hochhausern differiert, wird erstmalig mit der vorliegen-
den Planung ein GE 3 festgesetzt. Im Sinne der Rechtssicherheit wird die Art
der baulichen Nutzung fur das GE 3 explizit in den textlichen Festsetzungen
aufgefuhrt.

5.2 Mafd der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung wird Giberwiegend beibehalten. Fir das
neue Hochhaus wird die Hohe und Grundflachenzahl entsprechend der vor-
gesehenen Planung angepasst, die Baugrenze geringflgig geandert und
eine unterirdische Baugrenze fur die Tiefgarage und einen Versorgungsraum
festgesetzt.

521 Grundflachenzahl
Das GE 3 wird fur die Errichtung des Hochhauses notwendig und entspre-
chend der Planung gefasst. Insofern wird die Grundflachenzahl in Analogie
zu den bestehenden Hochhausern fir diese Flache auf 1,0 erhdht. Fir den
Ubrigen Bereich bleibt die Grundflachenzahl von 0,9 bestehen.

Das bisher fur das Plangebiet festgesetzte GE 1 lasst eine maximale Hohe
baulicher Anlagen bis zu 99,50 m Uber NN zu, welche eine viergeschossige
Bebauung ermdglichen sollte. Fir das geplante Hochhaus im neuen GE 3
wird eine Hohe von 151 m Uber NN festgesetzt. Diese erméglicht ein Ge-
baude mit 18 Vollgeschossen. Die festgesetzte Hohe des bestehenden
Hochhauses (Business-Center Il) wird mit der Festsetzung um 2 m unter-
schritten.
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Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die mit den Hauptanlagen Gberbaubare Grundstiicksflache wird mittels Bau-
grenzen definiert. Die Uberbaubare Grundsttcksflache wird aus dem rechts-
kraftigen Bebauungsplan, AW 107, tbernommen. Zusatzlich wird eine unter-
irdische Baugrenze fur die Tiefgarage sowie fur einen Versorgungsraum im
Norden festgesetzt.

Stellpldtze und Garagen

Fur das bereits im Rahmen des Bebauungsplanes, AW 107, vorbereitete
viergeschossige Birogebéude des Business Center Il ergaben sich gemalf
des anzuwendenden Stellplatzschlissels von 1 Stellplatz je 35 m2 Netto-Ge-
schossflache insgesamt 104 Stellplatze. Die aktuelle Planung mit dem zu er-
richtenden Hochhaus ergibt danach noch einen zusétzlichen Bedarf von 270
Stellplatzen.

Der zusatzliche Einstellplatzbedarf soll in der unter dem BC Ill geplanten
Tiefgarage (45 Einstellplatze) sowie auf dem bestehenden Parkdeck des
Fachmarktzentrums gedeckt werden.

Die Verkehrsuntersuchung zum Anderungsverfahren wertet in diesem Zu-
sammenhang die Auslastung der vorhandenen Stellplatze im Bereich des
BraWo-Parks aus. Danach zeigt sich, dass weite Teile des flr Beschaftigte
zur Verfugung stehenden Stellplatzangebotes auf dem Gelande nicht genutzt
werden. So nutzen die Mitarbeiter der Business Center | und Il, des Shop-
ping-Centers sowie Hotelgaste von den vorhandenen 975 Stellplatzen nur rd.
285 Stellplatze, so dass rd. 690 Stellplatze entsprechend der Aussage des
Gutachtens nicht belegt sind. Daher ist es Ziel, den weiteren Bedarf von 225
Einstellplatzen auf den vorhandenen Flachen zu decken. Fur den abschlie-
Rend erforderlichen Einstellplatznachweis im Rahmen des Bauantragverfah-
rens ist die Verkehrsuntersuchung weiter auszuarbeiten und ein Mobilitats-
konzept zu erstellen.

Offentliche Verkehrsflachen

Die Planung erfordert keine baulichen Veranderungen des offentlichen Stra-
Rennetzes.

Der BraWo-Park ist sehr gut durch das Netz des OPNV und durch seine
Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof erschlossen.

Der BraWo-Park wird Uber drei Zufahrten an das o6ffentliche Stral3ensystem
angeschlossen. Es handelt sich hierbei um den Knotenpunkt Willy-Brandt-
Platz/ Zufahrt Brawo-Mitarbeiterparkdeck und Hauptbahnhof, die Anbindung
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an den Willy-Brandt-Platz stdlich des Knotens Willy-Brandt-Platz/Leonhard-
platz und die Zufahrt von der Schillstral3e. Die ehemalige Feuerwehrzufahrt
im Westen des Planbereiches, durch das Gebaude des Business Center |
hindurch, wird geschlossen.

Zur Bewertung der Verkehrsbelastungen wurde eine Verkehrsuntersuchung
erstellt. Auf der Grundlage der Verkehrserhebung vom 12. Juni 2018 am
Knoten Willy-Brandt-Platz/Zufahrt Brawo-Mitarbeiterparkdeck und Haupt-
bahnhof und des Verkehrsmodells Braunschweig wurden die vorhandenen
Verkehre sowie die Verkehre fur den Prognosehorizont 2030 ermittelt.

Fur die Nutzung des Business-Center Il wurden anhand der geplanten Brut-
togeschossflache und der Mitarbeiterzahl die daraus resultierenden zusatzli-
chen Verkehre hochgerechnet. Dariiber hinaus erfolgte ein Ansatz fur Besu-
cherverkehre, so dass insgesamt von rd. 950 KFZ-Fahrten/Tag und 32 Lie-
ferfahrten/Tag ausgegangen werden kann; hierbei handelt es sich nach Aus-
sage der Gutachter um eine Betrachtung ,auf der sicheren Seite".

Im Ergebnis werden keine baulichen Veranderungen des 6ffentlichen Stra-
Rennetzes erforderlich. Lediglich im Knoten Willy-Brandt-Platz/Zufahrt
BraWo-Mitarbeiterparkdeck und Hauptbahnhof zeigt die Leistungsfahigkeits-
berechnung auf, dass zur Abwicklung der verkehrlichen Spitzenstunden am
Morgen und am Nachmittag eine Veranderung der Freigabezeiten und der
Einfuhrung einer neuen Signalgruppe notwendig wird. Mit diesen Mal3nah-
men wird der Bevorrechtigung der Stadtbahn und der Verhinderung eines
Ruckstaus in die Gleisanlagen Rechnung getragen. Bei den tbrigen Knoten
im Umfeld ist die Leistungsfahigkeit auch weiterhin ohne zusétzliche Mal3-
nahmen gegeben.

5.5.3 FuR-und Radverkehr
Fur FuRganger und Radfahrer erfolgt keine wesentliche Anderung der beste-
henden Situation. Die vorhandenen Wegebeziehungen werden beibehalten.
Im Bereich der Tiefgarage und ihrer Zufahrtsbereiche wird es zu einem An-
stieg der Fahrverkehre kommen. Hierbei ist von keiner wesentlichen Behin-
derung der Radverkehre in Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Fach-
marktzentrum auszugehen.

Auf den Freiflachen werden nach jetziger Planung 164 Fahrradstellplatze im
Nahbereich der jeweiligen Eingangsbereiche oder der Nutzungen errichtet.
Aufgrund des z. T. hohen Sicherungsbediirfnisses einzelner Fahrrader wer-
den zusatzlich 41 Fahrradstellplatze fir die Bironutzer in der Tiefgarage un-
terhalb des Business-Centers Ill geschaffen. Die Zuwegung erfolgt Gber die
geplanten Aufzugsanlagen/ Treppenhaus respektive die Rampenanlage. Ins-
gesamt entstehen somit etwa 205 Fahrradstellplatze; eine abschliel3ende
bauordnungsrechtliche Prifung steht noch aus.
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5.6 Griunordnung, MaRRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Die grinordnerischen Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes,
AW 107, bestehen fort. So hat fir das Plangebiet eine qualifizierte Begru-
nung auf mindestens 5 % der Grundstticksflachen zu erfolgen. Dariiber hin-
aus ist fuir oberirdische Stellplatzanlagen gemal den geltenden

Griunfestsetzungen des AW 107 je angefangene sechs Einstellplatze ein min-
destens mittelkroniger Laubbaum vorzusehen.

Die Festsetzungen werden im geplanten Freiraumkonzept umgesetzt. Das
Konzept nimmt den alleeartigen Charakter zwischen dem Business-Center II
und 11l auf. Sudlich des Business-Center Il ist eine zusammenhangende
Grinflache mit Sitzbéanken geplant. Die Tiefgarageneinfahrt und die oberirdi-
schen Einstellplatze werden durch Baumpflanzungen flankiert. Im Vorfeld
des Haupteingangs zum Business-Center Il wird zum Erhalt der Grof3zigig-
keit gezielt auf Begruinung verzichtet.

5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Die Larmpegelbereiche werden Ubernommen. Zusatzlich Festsetzungen zum
Larmschutz werden nicht erforderlich.

5.8 Bodendenkmalpflege

In Teilen des Geltungsbereichs befanden sich zwischen 1944 und Marz 1945
Anlagen und mindestens ein Gebaude des Aul3enlagers ,SchillstralRe” des
KZ Neuengamme. Anhand historischer Luftbilder und Skizzen konnten die
Standorte der ehemaligen Baracken 2013 anndhernd lokalisiert werden.
Auch wenn das Gelande nach Abriss der Baracken und im Zuge zwischen-
zeitlicher Bebauungen Veranderungen erfahren hat, besteht die Mdglichkeit,
dass bei Erdarbeiten in diesem Bereich neben Spuren anderer neuzeitlicher
Nutzungen auch bauliche Relikte des Lagers zu Tage treten, die nach dem
Niedersachsischen Denkmalschutzgesetz als Bodenfunde zu untersuchen
und zu sichern sind. Daher ist es zwingend erforderlich, dass die Erdarbeiten
archaologisch begleitet werden. Voraussetzung dafr ist, dass solche Mal3-
nahmen vorab beantragt und genehmigt werden. Sollten Reste des Konzent-
rationslagers identifiziert werden, miussen diese soweit als moglich erhalten
bleiben. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen.

59 Soziale Infrastruktur

Durch das geplante Hochhaus wird es zu keiner Anderung im Bestand kom-
men.
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5.10 Weitere technische Infrastruktur

Die technische Infrastruktur ist vorhanden und muss ggf. an den Bedarf an-
gepasst werden. Die Abstimmung hat frihzeitig mit den jeweiligen Tragern
zu erfolgen. Fur Loschzwecke ist gemall DVWG- Arbeitsblatt 405 eine Was-
sermenge von mind. 3.200 I/min tber 2 Stunden in einem Umkreis von

300 m vom Objekt vorzuhalten.

5.11 Ortliche Bauvorschriften

Die Ortliche Bauvorschrift zu Dachformen, Werbeanlagen sowie Einfriedun-
gen und Sicht- und Windschutzanlagen besteht fort.

6 Gesamtabwéagung

Durch die Planung wird eine bereits gewerblich genutzte innerstadtische Fla-
che einer weiteren Nachverdichtung zugefihrt. Aufgrund der verkehrsgunsti-
gen Lage mit sehr guter Anbindung an die Bahn sowie den OPNV ist die Fla-
che préadestiniert fir eine Erweiterung von Blronutzungen.

Durch die bereits bestehende Uberplanung des Brawo-Parks werden keine
wesentlichen Flachen erstmalig einer Versiegelung zugefthrt; vielmehr wird
eine bereits zulassige Versiegelung im Bereich des Blurohochhauses gering-
flgig erweitert.

Das neu geplante Hochhaus wird in einem vom Willy-Brandt-Platz abgeriick-
ten Bereich errichtet und um ein Geschoss niedriger ausfallen, als das be-
reits errichtete Hochhaus Business Center Il. Aus der perspektivischen Be-
trachtung vom offentlichen StralRenraum wird sich das neue Hochhaus der
Dominanz der bestehenden Hochh&user unterordnen. Die bauliche Erweite-
rung des BraWo-Parks fugt sich in die lang- und mittelfristig angedachten
baulichen Veranderungen im Umfeld des Hauptbahnhofes ein.

Verkehrs- und schalltechnisch wird es zu keinen wesentlichen Anderungen
kommen.

Der Gberwiegende Teil der bestehenden Festsetzungen des rechtskraftigen
Bebauungsplanes AW 107 sowie die OBV werden beibehalten.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114
Begriindung, Stand: 18.10.2018
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
7.1 Geltungsbereich
Flachenart m? %
Flache des Plangebietes insgesamt 6.970 100
1. Gewerbegebiet 6.970 100
davon GE 1 5.780 83
davon GE 3 1.190 17
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1 MaRnahmen
Zur Realisierung der Planung sind private Erschlieungsmalnahmen (Stra-
Ren- und Wegebau sowie Ver- und Entsorgung, Anlage der Grinflachen) in-
nerhalb des Plangebietes durchzufihren.

8.2 Kosten und Finanzierung

Der BraWo-Park und somit auch das Businesscenter Il werden durch einen
Investor entwickelt.

In dem Durchfihrungsvertrag gemaf 8 12 Abs. 3a BauGB verpflichtet sich
der Investor sdmtliche MalRBnahmen, die im Kausalzusammenhang mit der
Realisierung des Plangebietes stehen auf seine Kosten durchzufihren.

8.2.1 Grunderwerb

Grunderwerb wird nicht erforderlich.

8.2.2 StralRenbau

Ein Ausbau o6ffentlicher Verkehrsflachen wird nicht erforderlich.

8.2.3 Offentliche Griunflachen

8.2.4 Entwasserung

Die Entwasserung der Gebaude im Gewerbegebiet erfolgt Uber die vorhan-
denen Anschlisse Richtung Willy-Brandt-Platz.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114
Begriindung, Stand: 18.10.2018
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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9 Bodenordnende und sonstige MaRnahmen, fir die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Der Investor ist Eigentiimer der Flachen; diese werden privat vermarktet.

10 Aul3er Kraft tretende Bebauungsplane, Beseitigung des Rechtsscheines
unwirksamer Plane

Die vorliegende Bebauungsplan-Anderung, AW 114, erfasst mit ihrem Gel-
tungsbereich eine Teilflache des rechtskraftigen Bebauungsplanes, AW 107.
Die bestehenden Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes,

AW 107, gelten fort, soweit sie nicht durch anderslautende Festsetzungen
der vorliegenden Bebauungsplan-Anderung tberlagert werden.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Willy-Brandt-Platz", 1. Anderung des AW 107, AW 114
Begriindung, Stand: 18.10.2018
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift

Willy-Brandt-Platz, 1. Anderungdes AW 107

Geltungsbereich

AW 114

18.10.2018, § 3 Abs. 2 BauGB

Der Geltungsbereich wurde aufgrund des Regelungsinhaltes angepasst.

Grenze des Geltungsbereichs

ENTEEE  Verfahrensstand Aufstellungsbeschluss

I B Verfahrensstand § 3 (2) BauGB
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20 QI.GI.N

65 von 65 in Zusammenstellung

Lamgisgan fr Goointormegion
] Landnewicdurg Madarreer Seredrerien ey



	Ö Top 5.2.1 18-09023-01
	Ö Top 6.1 18-09494
	Ö Top 6.2 18-09495
	Ö Top 7. 18-08567
	Ö Top 7. 18-08567 Anlage 01 'Lageplan erweiterte Tempo-30-Zone'
	Ö Top 7. 18-08567 Anlage 02 'Plan Altewiekring/Helmstedter Straße'
	Ö Top 7. 18-08567 Anlage 03 'Plan Altewiekring/Leonhardstraße'
	Ö Top 7.1 18-08567-01
	Ö Top 8. 18-09419
	Ö Top 8. 18-09419 Anlage 01 'Wettbewerbsgebiet'
	Ö Top 9. 18-09101
	Ö Top 9. 18-09101 Anlage 01 'Anlagen DS 18-09101'
	Ö Top 11.1 18-09458
	Ö Top 11.2 18-08220
	Ö Top 11.2 18-08220 Anlage 01 'IMG_7419'
	Ö Top 11.3 18-08221
	Ö Top 12. 18-09328
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 01 'Anlage 1, Übersichtskarte'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 02 'Anlage 2a, VE-Plan'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 03 'Anlage 2b,VE-Plan'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 04 'Anlage 2c, VE-Plan'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 05 'Anlage 2d, Vorhabenbeschreibung'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 06 'Anlage 3a, Planzeichnung'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 07 'Anlage 3b, Planzeichenerkl'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 08 'Anlage 4, TF'
	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 09 'Anlage 5, Begründung'
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18.09.2018 - 2
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse 3
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 4
	4 Umweltbelange 5
	5 Begründung der Festsetzungen 9
	6 Gesamtabwägung 13
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 14
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 14
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 15
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines unwirksamer Pläne 15
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18.09.2018 -
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbelange
	5 Begründung der Festsetzungen
	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines unwirksamer Pläne
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18.09.2018 - 2
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse 3
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 4
	4 Umweltbelange 5
	5 Begründung der Festsetzungen 9
	6 Gesamtabwägung 13
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 14
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 14
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 15
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines unwirksamer Pläne 15
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18.09.2018 -
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbelange
	5 Begründung der Festsetzungen
	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines unwirksamer Pläne

	Ö Top 12. 18-09328 Anlage 10 'Anlage 6,veränderter Geltungsbereich'

